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REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

~ -.. _---------_ .... -._-, ..... .,.,,--.. -
XIV. GCsctz3\'bunr:;speriüde 

17. Februar 
1010 Wien, den ......................... . 

Slubtnring 1 

Tt!<phor.X~ 75-00 

B e a n t IN 0 I-..!. 2. n g 

4S5tf'IAB 
1978 -02- 1 7 
zu '(S6&/J 

der .Anfrage der Abgeorc1.'1.eten Dr. WIESINGEH, 
Dr.KOHLIVlo\IER l..L11.cl GenoBsen an den Bu...'1des­
minister für soziale Verwaltung, betreffend 
die Betreuung von Pflegefällen (Nr. 1568/J) 

Die anfragenden Abgeordneten beziehen sich auf jene Be­

stimmungen in den Sozial versichertl.ngsgesetzen, denen 

zufolgechronisch Kranke "yon der Krankenversicherung 

ausgeschlossenu werden, und stellen dem gegenüber, daß 

ich im Zuge der Budgetde'oatte im Parlament angeregt 

hätte, "zukUnftige Abtreiblli'1gen in den Spitälern auf 

Kassenkosten vorzunehmen". Abschließend stellen sie 

folgende Fragen: 

"1. Wird das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

eine Regieruni~8yorlage, wonach auch in den sogenannten 

Asyl ierungsfäll en Anstaltspflege im Sinne der §§ 14-4 ASVG, 

66 B-KUVG, 60 GSKVG 1971 und 55 B-KVG gewährt wird, noch 

in der laufenden Gesetzgebungsperiode dem Nationalrat 

zuleiten? 
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2. Vielehe Hal tvng bezieht das Bu..."Yldesministerium für 

soziale Ver.val tung in der Frage der Aufnahme der Haus­

krankenpflege in den Pflichtleistungskatalog.der so­

zialen Kra."Ylkenversicherung?" 

Ehe ic11. auf die Anfrage eingehe, möchte ich auf die in 

der Einlei tung der A.Tlfrage aufgestell te Behauptung zu­

!.'ückkornmen, ich hätte "aTlgeregt , zukünftige Abtreibu..."l-­

gen in den Spitälern auf Kassenkosten vorzunehmen". 

Diese Äußerung k8.J.'1n nur im Zusa:'llmenhang der Budgetde­

batte in der 74.Sitzung des Nationalrates am 2.Dezem.-

bel' 1977 gesehen werden. In dieser hat die Frau Abge­

ordnete Dr. HUBINEK bedauert, dars Schwangerschaftsu...Tlter­

brechungen "außerhalb der Operationssäle der Spitäler 

stattfinden" und daran erinnert, "daß die ÖVP in diesem 

Saal immer wieder V'erlangt hat, daß, wenn. diese Ein­

griffe vorgenommen werden, sie eben nur ans Spital ge­

bunden bleiben lf (stenographisches Protokoll der 
74.Sitzung des Nationalrates XIV. GP. S 7094). Ich habe 

in meiner Wortmeldi.mg hiezu zunächst darauf hingewiesen, 

daß es einer bestinmlten Propag8.J.'1da zu verdanken sei, daß 

Schwangerschaftsunterbrechungen in Krankenanstalten nur 

in bescheidenem Umfmlg vorgeno~~en werden können. An­
schließend verwies ich darauf, daß ich seinerzeit als 

Sozial versicheru..."1gs-Funktionär zur Realisierung der Idee 

der Schwangerschaftsunterbrechung in den Krankenanstalten 

den Vorschlag machte, WO~~ die Kosten für die Unter­

brechung in den Krankenanstalten, nicht aber in den freien 

Praxen durch die Krankenversicherung zu über-n.ehmen. lNört­

lieh sagte ich: "Zuerst schimpfen Sie darüber, daß die 

Schwangerschaitsu."Ylterbrechungen in der freien Praxi.s 
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stattfinden, wenn ma.'l1 dann Gedanken - mehr war es ja 

nicht - noch einmal in den Raum stellt, um die Schwanger;.. 

schaftmffiterbrechungen in die Krankena...'1stal ten zu bringen, 

dann gibt es sofort wieder ideologischen Protest" (Steno­

graphisches Protokoll der 74. Si tzü.ng des Nationalrates 

XIV. GP. S 7107). 

Ich hoffe , damit klargestellt zu haben, daß ich ni.cht 

"angeregt" habe, künftig Abtreibungen in den Spitälern 

auf Kassenkosten vorzunehmen, sondern im Hinblick auf 

die, wie mir scheint, richtige Kritik der ]'rau Abge­

ordneten Dr.HUBlNEK, daß sich die Schwangerschaftsunter­

brechungen eher von den Kranken.anstal ten weg entwickeln, 

vorgeschlagen habe, einen Steuermechanismu.t,?, wie es etwa 

die Kostentragung sein könnte, weiter zu diskuti~, 

In Beantwortu.'1.g der Anfrage selbst beehre ich mich, 

folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 

In der Anfrage wird 'lon chronisch Kranken, von. la...'1g­

fristigen Pflegefällen und von sogenannten Asylierungs­

fällen gesprochen; dazu wird'vVei ters ausgf) führt , daß 

die Betroffenen "von der Krankenversicherung ausge­

schlossen", bzw. "völlig ausgeschlossen" werden. 

Es ist ein fundamentaler Grl.:mdsatz des gegenwärtigen 

r,eistungsrechtes der sozialen Krankenversicherung, da!'3 

es keine zeitliche Begrenzung für Leistungen aus dem 

Versicherungsfall der 1f.!:?11.khei t kennt. Auch der Über 

t.Tahrzehnte hindurch chronisch Kranke erhält daher 

- solange sein regelwidriger Körper- oder Geisteazu­

st&'1.d Krankenbehandlung erforderl ich ma.cht; - uneinge­

sohränkt die Leistullgen der Krankenbehandlung. Es kann 
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dieser Grundsatz nicht deu.tlich genu.g hervorgehoben 

werden, weil der sich immer wiederholende VOr'vrurf gegen 

die Krankenkasse, sie ließe die chronisch Krcmken im 

Stich, nicht nur unrichtig ist, sondern auch zu einer 

spürbaren Beu.31.ruhigung der Versicherten f'ührt. 

Es ist allerdings im Einzelfall mitunter schwierig.fest­

zustellen, ab WP.nIl ein K~~ankhei tS,fall zu einem Pfle..G.8-­

fall wird. Mit dieser Feststellung haben Hieh zu..."lächst 

die zur Entscheidung zuständigen Krankenversicheru..."1.gs­

träger, u.U. aber auch die Instanzen im Leistun_gsstreit­

verfahren zu befassen. Die Schiedsgerichte der Sozial­

versicherung lmd das Oberlandesgericht Wien haben zu 

dieser lt'rage eine Judil{atur entwickelt, die für die 

meisten praktischen Fälle ausreichende Orientierungs­

möglichkeiten bietet. 

Erst dann, wenn ein Krankheitsfall zu einem Pflegefall .--
wird, erfolgt keine Krankenbehandlung mehr, und da in 

der Krankenversicherung ein Versicherungsfall der "Pflege­

bedürftigkei t ohne Krankhei tU nicht besteht, kÖrill.en auch 

keine Leistungen mehr erbracht werden. Die Anfrage l~iuft 

nun darauf hinaus, daß die Krankenversicherung ihren 

bisherigen Rahmen, der vom Versicherungsfall der"Krank­

hei t" ausgeht, um den neuen Versicherilllgsfall der npf'lege­

bed.Urftigkeit 0I:.'1.8 Kr ankhei tU erweitert. Es geht also 

nicht einfach nur darum, die Ireistung der Anstal tspflege, 

sondern das ganz,e System d_er KrankenverEücherung zu er­

weitern. 

Nun ist es ja beka..'1.ntlich nicht so r daß es für Pflege­

fälle keinen Leistungsanspruch gäbe. Nach Art. 15 B-VG 

fäll t dies Ül die Zuständigkeit der IJ~L11.der. 1-\1.1e Bundes-
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länder haben daher Sozialhilfegesetze erlassen, denen 

zufolge Asylierungsfälle durch die Länder bzw. durch die 

durch I,andesgesetze geschaffenen Sozialhilfeträger betreut 

. werden. Sollte Kritik an der Dt:t.rchführung dieser Zust~i.Yldig­

kei t berechtigt seil1~ körmte meiner Auffassung nach nicht 

die Konseouenz darin liegen, diese Verantwortui'l.g in die 

Bundeskompetenz zu übertragen. Eine Neuorganisation der 

sozia13n Kra..'1kenversicherlmg 1 wonach ihre Zuständigkeit 

um den Versicherungsfall der UPflegebedürftigkeit ohne 

Kr a,.'1khei t" erweitert werden sollte, \yijrde daher wegen 

der Kornpetenzverschiebung verfassungsrechtlichen Sclnvierig­

keiten begegnen. Jedenfalls werde ich den Verfassungsdienst 

um eine verfassui':1gsrechtliche Beurteilung ersuchen. 

Abgesehen von den verfassVJ1gsrechtlichen Erwägungen mufi 

aber eine solche Erweiterung des :CeistungsaJ.'J.gebotes der 

Krankenversicherung auch bezüglich der fln~..mz:i.ellen Aus­

wirkungen betrachtet werden. Nimmt man an, daß ein Pflege­

fall pro Tag einen Aufwand von 370 S veru.rsachen V\lUrde 

- es ist dies der gegenwärtige durchsCfu'1.i ttliche Pflege­

satz in einem \Viener städtischen Pflegeheim - so erglibe 

dies schon für tausend Ji'älle einen jährlichen Mehrauf-

wand von rund 135 Millionen Schilling. Die daraus resul­

tierenden Gesa~tausgaben körLnten nur entweder im Wege einer 

entsprechenden Abgeltung durch die TJänder, die ja bisher 

leis·tungszustä..Yldig waren, oder durch eine Beitragserhöhung, 

die ich derzeit für undurchführbar und tU1z,umutbar ansehe, 

gedeckt werden. 

Abschließend dp~f ich darauf hinweisen, daß seit längerer 

Zeit von den verschiedensten Institutionen Lmd Orga..'1isa­

tionen die Errichtung von eigenen Anstalten zur Aufnahme 

der Pflegefälle gefordert v'Iurde. Der Mangel an solchen 

Anstal ten fü..."l1rt dazu, daß die Pflegefälle in den Kra.."Jken­

anstalten gehalten werden, was naturgemäß höhere Kosten 

verursacht, als in eigenen ?flegeanstal ten en:tstehen wUrden. 
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Ich bin gerne bereit, diese ForderWlg in meinem Wirkungs­

bereich zu u11.terstützen. 

Zu 2.: 

Die ·Regelung über die Hauskre..nkenpflege wllrde vor kurzem 

durch die 32. ASVG-Novelle, BGBI.Nr. 104/16, die diesbe­

züglich im Ausschuß einstimmig beschlossen v'/u.rde, neu ge­

faßt. Die .32. Novelle brachte unter a:'"1derem eine Umwand­

lung der bis dahin im Gesetz vorgesehenen Hauspflege in 

die Hauskrankenpflege . Diese ist nur mehr 8.."'1 die Voraus­

setzung geknüpft? daß ei~le ausreichende Pflege des Er­

krankten durch einen Haushaltsangehörigen nicht möglich 

ist; sie ka.."'1n durch beizw3tellende Pflegepersonen oder 

durch Leistilllgen von Zuschüssen sO"Nie als neue Maßnahme durch 

eine .Kostenbeteiligung des Versicherwlgsträgers an Ein­

richtungen yon Gebietskörperschaften, die Hauskra"tlken-

pflege durch entsprechendes ?flegepersonal betreiben, 

gewährt werden. 

Diese Änderungen vvurden ün Zusam.111en~1a."tlg mit den vom öster­

reichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen durchge­

führten Modellversuchen des Einsatzes von sogenarmten 

mobilen Krankenschwestern vorgenommen •. 

Die Rechtsnatur der Hauspflege v'Iurde für die Hauskranken­

pflege beibehalten. Eine weitergehende diesbezügliche. 

Änderung dieser Leistung bzw. eine Umwandlung der Haus­

krankenpflege in eine Pflichtleistung der sozialen Kranken­

versicherung halte ich jedenfalls derzeit nicht für mög­

lich, da einerseits die Pflichtleistung in Erma..'1gelung 

ausreichender Hauskranke:apflegedi enste nicht erbracht 

werden könnte, andererseits aber die Insti tutionalisierung 
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solcher sozialer Dienste bzw. d.ie TraglUlg der Kosten 

hiefür nicht Aufgabe der sozialen Krankenversicherl.LYJ.g 

sein kann. 

Im übrigen kar..n sich die I,eistung der Hauskra"rlkenpflege 

nur auf den VersicherUJlgsfall .Jer Krankheit beziehen. 

Soll te die Allfrage im Zu.sarmnenha..'1.g mit der Anfrage be­

züglich der Asylierungsf'ille so zu verstehen sein, ob 

die Hauskrankenpflege auch auf solche F'8~le ausgedehnt 

werden könnte, verweise ich auf meine Ausführu..'1.gen zum 

ersten Teil der Anfrage. 

/1 f 
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